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RS OGH 1976/3/3 1Ob525/76
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.03.1976

Norm

ABGB §914 IIId

ABGB §914 IIIg

ABGB §1393 Cc

EVHGB Art7 Nr2

Rechtssatz

Bestimmt der Gesellschaftsvertrag einer o4enen Handelsgesellschaft, daß ein Gesellschafter Betriebsvermögen

einbringt, so sind hiedurch nur Mietrechte an Geschäftsräumlichkeiten, nicht aber an (nicht zu Geschäftszwecken

benützten) Wohnräumen erfaßt, auch wenn sämtliche Räume Gegenstand eines einheitlichen Mietvertrages waren.
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